
Anlage VI bäuerlicher KV 

Anlage VI 

 

Regelung für die Beschäftigung von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern in  

Buschenschänken 

 

Für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die in einem Buschenschankbetrieb gem. § 86 Abs. 1 Z. 

2. Steiermärkische Landarbeitsordnung beschäftigt werden, finden die Regelungen hinsichtlich der 

Zuschläge für Arbeiten während der Nachtruhezeit (§ 6 Z. 5.) und an Sonntagen (§ 6 Z. 7.) keine An-

wendung. 

 

Bruttostundenlohn inkl. Nachtarbeits- und Sonntagszuschlag 

 
Buschenschankpersonal 
Service, Küche, Raumpflege     

 
€ 10,20 

 

 


